
Ausfertigung 

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT - 

1 ByR 1891/05- 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verfahren 

über 

die Verfassungsbeschwerde 

des Herrn H., 
671 05 Schifferstadt, 

gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 
26. Juli 2005 -7 U 31/05- 

hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch 

den Präsidenten Papier und die Richter Eichberger, Masing am 9. März 

2010 einstimmig beschlossen: 

Das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 26. Juli 

2005 - 7 U 31/05 - verletzt den Beschwerdeführer in seinem 

Grundrecht aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. 

Das Urteil wird aufgehoben. Die Sache wird an das Hanseati-

sche Oberlandesgericht zurückverwiesen. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat dem Beschwerdeführer 

die notwendigen Auslagen zu erstatten. 


























